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Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Walter Rosenkranz Wien, am 18.07.2025 
Parlament 
1017 Wien  GZ. BMEIA-2025-0.409.249 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Alma Zadic, Sigrid Maurer, Freundinnen und Freunde 

haben am 19. Mai 2025 unter der Zl. 2416/J-NR/2025 an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend „Dienstwagen in den Ressorts“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

 

• Haben Sie bzw. das Ministerium seit Ihrem Amtsantritt einen neuen Dienstwagen für Sie 

gekauft oder geleast? 

Wenn ja, welches Modell, zu welchen Kosten (bitte die monatlich bzw. gesamte 

Jahressumme oder Kaufpreis angeben)? 

Wenn ja, welches Modell wurde zuletzt vor der Angelobung der derzeitigen Regierung für 

den/die Minister:in genutzt (bitte um Angabe des Modells, den Zeitpunkt der Beschaffung 

und die Kosten? 

Wenn ja, welches Modell wurde nach der Angelobung vom Ministerium angeboten (bitte 

um Angabe des Modells, den Zeitpunkt der Beschaffung und die Kosten)? 

Wenn nein, haben Sie die Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs in Auftrag gegeben? 

i. Wenn ja, welches Fahrzeug (bitte um Angabe des Modells und der Kosten) 

ii. Wenn nein, haben Sie geplant, in dieser Periode ein neues Dienstfahrzeug zu 

beschaffen? 
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• Welchen Dienstwagen nutzen Sie (bitte um Angabe des Modells samt Extra-Ausstattung, 

der Kosten [monatlich, gesamt und Listenpreis]? 

• Wie alt ist der Dienstwagen? 

 

Als Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten habe ich nach 

meiner Angelobung den vorhandenen, der Ressortleitung zugeordneten Dienstwagen 

übernommen. Dieser Wagen wird, wie alle Dienstwägen, entsprechend den 

Leasingkonditionen laut geltender Rahmenvereinbarung mit der Bundesbeschaffungs-GmbH 

(BBG-Rahmenvereinbarung) nach Ablauf der vertraglichen Nutzungsdauer regelmäßig 

ausgetauscht. Bezüglich Modell und Kosten informiere ich wie folgt:  

 

Das monatliche Leasingentgelt für das Fahrzeug BMW 750e beträgt € 1.463,79 (inkl. MWSt.).  

Zudem verweise ich auf die Beantwortung der Parlamentarischen Anfragen zu Spesen und 

Repräsentationsausgaben der Bundesregierung, zuletzt Zl. 1311/J-NR/2025 vom 25. April 

2025. 

 

Zu den Fragen 4 bis 6: 

 

• Wie viele Kilometer wurden mit Ihrem Dienstwagen seit Ihrem Amtsantritt zurückgelegt? 

• Werden für die Dienstwagen Ihres Ministeriums Fahrtenbücher geführt? 

• Leisten Sie für die Benützung des Dienstwagens einen monatlichen Beitrag gem. § 9 Abs. 

2 Bundesbezügegesetz? 

 

Die Nutzung des Dienstwagens erfolgt unter Einhaltung der Bestimmungen des 

Bundesbezügegesetzes (BBezG). Gemäß § 9 Abs. 2 dieses Gesetzes habe ich dafür einen 

monatlichen Eigenanteil in Höhe von 792,99 Euro zu leisten. Fahrtenbücher für die 

Dienstwägen meines Ressorts werden im Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung 

über die Anschaffung, die Verwendung und den Einsatz von Kraftfahrzeugen des Bundes 

(BGBl. II Nr. 524/2012 idgF) geführt. Bezüglich der zurückgelegten Kilometerleistung verweise 

ich auf die Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage Zl. 2715/J-NR/2020 vom 8. Juli 2020. 

 

Zu Frage 7: 

 

• Welchen Beitrag zum angekündigten Sparpaket leisten Sie in Ihrem Ressort im Bereich 

des Fuhrparks? 

 

Durch die vergaberechtskonforme Beschaffung von Dienstwägen im Wege eines Abrufes von 

Leasingangeboten entsprechend jeweils gültiger BBG-Rahmenvereinbarungen ist die 

Einhaltung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 

sichergestellt.  
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Zu Frage 8: 

 

• Werden in Ihrem Ressort die Anforderungen des Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetzes 

eingehalten? 

 

Ja. 

 

Zu den Fragen 9 bis 20: 

 

• Haben Sie bzw. Ihr Ressort seit Ihrem Amtsantritt ein neues Dienstfahrzeug für den Ihnen 

beigegebenen Staatssekretär gekauft oder geleast? 

Wenn ja, welches Modell, zu welchen Kosten (bitte die monatliche Rate bzw. gesamte 

Jahressumme oder Kaufpreis angeben) 

Wenn ja, welches Modell wurde vorher genutzt (bitte um Angabe des Modells, den 

Zeitpunkt der Beschaffung und der Kosten)? 

Wenn ja, welches Modell wurde nach der Angelobung vom Ministerium angeboten (bitte 

um Angabe des Modells, den Zeitpunkt der Beschaffung und die Kosten)? 

Wenn nein, haben Sie die Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs für den 

Staatssekretär in Auftrag gegeben? 

i. Wenn ja, welches Fahrzeug (bitte um Angabe des Modells und der Kosten) 

ii. Wenn nein, haben Sie geplant, in dieser Periode ein neues Dienstfahrzeug zu 

beschaffen? 

Welchen Dienstwagen nutzt der Staatssekretär (bitte um Angabe des Modells samt 

Extraaustattung, der Kosten [monatlich, gesamt und Listenpreis])? 

• Wie alt ist der Dienstwagen? 

• Wie viele Kilometer wurden mit dem Dienstwagen des Ihnen beigegebenen 

Staatssekretärs seit Ihrem Amtsantritt zurückgelegt? 

• Werden für die Dienstwagen Ihres Ministeriums Fahrtenbücher geführt? 

• Leistet der Staatssekretär für die Benützung des Dienstwagens einen monatlichen Beitrag 

gem. § 9 Abs. 2 Bundesbezügegesetz? 

• Waren Sie vorab über die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs für den 

Staatssekretär für Deregulierung informiert? 

• Wie viele Kilometer an Überlandfahrten hat der StS mit dem Dienstwagen bisher 

absolviert und wie viele innerhalb Österreichs? 

• Welche besonderen Anforderungen für Überlandfahrten rechtfertigen die Anschaffung 

eines Dienstwagens mit über 120.000 Euro Listenpreis? 

• Wie hoch wären die vertraglichen, medial vom Ressort ins Treffen geführten Zusatzkosten 

bei Überschreiten der vertraglich veranschlagten Kilometerzahl pro Jahr für den 

bisherigen Dienstwagen? 
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• Entspricht das Vorgehen den gesetzlichen Vorgaben der Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit der Ressortführung? 

• Haben Sie mit Ihrem Staatssekretär bezüglich der Berichterstattung über seinen neuen 

Dienstwagen gesprochen? 

• Werden Sie die Bestellung des neuen Audi für den Staatssekretär noch stornieren? 

 

Ich verweise auf meine Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Zl. 2382/J-NR/2025 vom 

13. Mai 2025. Hinsichtlich der Fragen 11 bis 13 verweise ich auf die vorstehende 

Beantwortung der Fragen 4 bis 6. 

 

Zu den Fragen 21 bis 23: 

 

• Sofern in Ihrem Ressort ein:e Generalsekretär: in bestellt ist: Steht ihm/ihr ein 

Dienstwagen zur Verfügung (bitte um Angaben des Modells, der Kosten)? 

Falls ja: Wurde dieses Fahrzeug neu angeschafft? 

Falls ja, in welchem Ausmaß nutzt er/sie das Fahrzeug? 

Falls ja: Auf welcher Rechtsgrundlage stellen Sie den Dienstwagen zur Verfügung? 

Falls ja: Warum reicht es dem/der Generalsekretär:in nicht auf den allgemeinen Fuhrpark 

zurückzugreifen? 

falls ja: Welchen monatlichen Beitrag leistet er/sie für die Nutzung des Fahrzeugs? 

• Steht ihrem Kabinettschef bzw. ihrer Kabinettschefin ein Dienstwagen zur Verfügung 

(bitte um Angaben des Modells und der Kosten)? 

Falls ja: Wurde dieses Fahrzeug neu angeschafft? 

Falls ja, in welchem Ausmaß nutzt er/sie das Fahrzeug? 

Falls ja: Auf welcher Rechtsgrundlage stellen Sie ihm/ihr den Dienstwagen zur 

Verfügung? 

Falls ja: Welchen monatlichen Beitrag leistet er/sie für die Nutzung des Fahrzeugs? 

• Steht sonstigen Mitarbeiter:innen Ihres Kabinettes ein Dienstwagen zur Verfügung (bitte 

um Angaben des Modells und der Kosten)? 

Falls ja: Wurde dieses Fahrzeug neu angeschafft? 

Falls ja, in welchem Ausmaß nützen die Mitarbeiter:innen das Fahrzeug? 

Falls ja: Auf welcher Rechtsgrundlage stellen Sie den jeweiligen Mitarbeiter:innen den 

Dienstwagen bzw. die Dienstwagen zur Verfügung? 

Falls ja: Welchen monatlichen Beitrag leisten diese für die Nutzung des Fahrzeugs? 

 

 

 

 

 

4 von 5 1988/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



5 
 
Der Generalsekretär des Bundesministeriums für europäische und internationale 

Angelegenheiten (BMEIA) nutzt für dienstliche Fahren jeweils zur Verfügung stehende 

Fahrzeuge des KFZ-Pools. Dies gilt auch für den Kabinettschef und sonstige Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter meines Kabinetts. Eine private Nutzung dieser Fahrzeuge ist – so wie für alle 

anderen Bediensteten des Ministeriums – nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

Mag.a Beate Meinl-Reisinger, MES 
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